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Die volkerrechtlichen und landesrechtlichen
Grundlagen des Kulturguterschutzes — Ubersicht
uber die Obliegenheiten

Einfiihrungsreferat von Dr. Sam Streiff, gehalten im 130. Verwaltungskurs
der Hochschule St. Gallen vom 2./3. Juli 1969
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Sowohl in militdrischen als auch in
zivilen Kreisen wird oft die Ansicht
vertreten, nur die mit dem blau-
weissen Kulturgiliterschild gekenn-
zeichneten Kulturgiiter seien im Ge-
nuss des volkerrechtlichen Schutzes
gemiss Haager Abkommen. Die Be-
stimmungen {iber den Schutz des
Kulturgutes, der die Sicherung und
die Respektierung solchen Gutes
umfasst, sind anwendbar auf alle be-
weglichen und unbeweglichen Kul-
turgliter, auf alle Denkmalzentren
und auf alle Schutzrdume fiir Kul-
turgiiter. Dabei muss allerdings in
Kauf genommen werden, dass in
Grenzfillen die Meinungen dartiiber,
was als Kulturgut zu gelten hat, aus-
einandergehen. Der Kulturgiiter-
schild, das Kennzeichen des Haager
Abkommens, hat nur die in Artikel 6
des Abkommens umschriebene
Funktion, die darin besteht, die Fest-
stellung von Kulturgut zu erleich-
tern. Auch Artikel 17 des Bundesge-
setzes besagt, dass der Kulturgiiter-
schild als Schutzzeichen zur Kenn-
zeichnung von Kulturgiitern und von
Personen dient, die gemiss Haager
Abkommen Anspruch auf Respektie-
rung haben. Das bedeutet nun aber
nicht, dass Kulturgiiter, die aus ir-
gendeinem Grunde nicht mit dem
Kulturgtiterschild gekennzeichnet
sind, jeden Schutzes bar, also gleich-
sam vogelfrei seien. Stellen wir uns
nur einmal vor, die Schweiz wiirde
morgen in einen bewaffneten Kon-
flikt verwickelt. Eine gegnerische
Vertragspartei kann sich den ihr
obliegenden Verpflichtungen gegen-
tiiber einer andern Vertragspartei
nicht mit der Begriindung entziehen,
dass letztere die Sicherungsmassnah-
men nicht getroffen habe.

Die mir wunerldsslich erscheinende
Richtigstellung leite ich zur Veran-
schaulichung mit zwei Aussagen ein:
«Die Sanitédtskolonnen der belgi-
schen Armee beanspruchen den
Schutz des Schweizerischen Bundes-
rates.»

«Das iranische Militdrspital in Tehe-
ran steht unter dem Schutze des
Schweizerischen Bundesrates.»
Diese Aussagen befremden uns alle,
und ein jeder von uns merkt, dass
hier etwas nicht stimmt. Wohl ist der
Schweizerische Bundesrat im Genfer
Abkommen zur Verbesserung des
Loses der Verwundeten und Kran-
ken der bewaffneten Krifte im Fel-
de vom 12. August 1949 genannt, aber
nur als Stelle, bei der Ratifikations-
urkunden und Beitrittserklirungen
zu hinterlegen sind, der Kiindigun-

gen schriftlich anzuzeigen sind und
die flir administrative Handlungen
wie Notifikationen, offizielle Ueber-
setzungen der Abkommenstexte und
dergleichen zustidndig ist. Die Sani-
tiatskolonnen der belgischen Armee
und das iranische Militarspital in
Teheran stehen unter dem Schutze
des ersten Genfer Abkommens, also
einem der beiden Rot-Kreuz-Ab-
kommen, oder landldufig ausge-
driickt unter dem Schutze des Roten
Kreuzes.

Ebenso falsch ist es, wenn gesagt
wird, dass Kulturgititer mit dem Son-
derschutz der UNESCO ausgezeich-
net werden, oder dass Kulturgiiter
den Sonderschutz der UNESCO be-
anspruchen konnen, wie dies kiirz-
lich sogar in zwei Verlautbarungen
einer eidgendssischen Stelle erfolgte.
Was der Schweizerische Bundesrat
flir die vier Genfer Abkommen zum
Schutze der XKriegsopfer darstellt,
das ist der Generaldirektor der
UNESCO oder das Sekretariat der
UNESCO fiir die Vertragsparteien
des Haager Abkommens flir den
Schutz von Kulturgut bei bewaffne-
ten Konflikten. Der Staatenverband
des Haager Abkommens ist keine
Unterorganisation der UNESCO; er
ist ein autonomer Staatenverband,
ein volkerrechtliches Subjekt. Dem
Haager Abkommen gehort ein Staat
an, der nicht Mitglied der UNESCO
ist, und anderseits sind viele UNES-
CO-Mitgliedstaaten noch nicht Ver-
tragspartei des Haager Abkommens.
Fir uns alle, die wir uns mit dem
Kulturgiiterschutz zu befassen ha-
ben, sind diese Prizisierungen keine
belanglosen Spitzfindigkeiten. Auch
wenn ein Museumsdirektor, ein
Staatsarchivar oder ein Behordever-
treter mit dem neuesten Zweig des
Kriegsvolkerrechts nur mit dem Bau
eines Schutzraumes fiir Kulturgiiter
und mit dessen Kennzeichnung mit
dem Kulturgiiterschild in Beriihrung
kommt, ist es flir ihn angezeigt, sich
mit dem Wesen des volkerrechtli-
chen Schutzes vertraut zu machen.
Ich sagte einleitend, dass wir beim
Kulturgiliterschutz Neuland betreten,
und das setzt voraus, dass wir uns
mit dem Grund, auf dem wir uns be-
wegen, hinreichend vertraut machen.
In diesem Sinne mochte ich meine
Darlegungen verstanden wissen.

Mit einer Uebersicht Uiber die Oblie-
genheiten auf dem Gebiete des Kul-
turgiiterschutzes zeige ich die Man-
nigfaltigkeit der Probleme auf. Dabei
beschrinke ich mich auf den Pro-
blemkreis, der Gegenstand unseres

Seminars liber Technik und Organi-
sation des Kulturgiiterschutzes dar-
stellt.

Im Vordergrund stehen die Probleme
der administrativen Organisation des
Kulturgiiterschutzes, die Herr Dr.
Bruno Meyer in seinem Einfiih-
rungsreferat behandeln wird. Die
Gestaltung der administrativen Or-
ganisation, sei es auf der Ebene der
Kantone und Gemeinden, sei es fiur
Institutionen, die Kulturgiiter besit-
zen, hat Riicksicht zu nehmen einer-
seits auf die zu bewéltigenden Auf-
gaben, anderseits auf den bestehen-
den Verwaltungsapparat, in den die
Organe des Kulturgiliterschutzes ein-
gebaut werden sollen. Dass dabei
auch die personelle Seite eine ge-
wichtige Rolle spielt, ergibt sich aus
der Natur der Sache, miissen doch
Zustidndigkeit und Verantwortlich-
keit fur die einzelnen Obliegenheiten
klar umschrieben und eindeutig zu-
geordnet werden.

Das Personal des Kulturgiliterschut-
zes, das gegeniiber dem Personal des
Zivilschutzes vélkerrechtlich eine
bevorzugte Stellung einnimmt, das
aber doch gestiitzt auf die Schutz-
dienstpflicht rekrutiert wird, berei-
tet in mehr als einer Hinsicht
Schwierigkeiten. Der Aushebung, der
Ausbildung, der Unterstellung und
dem Einsatz dieses Personals ist
ganz besondere Aufmerksamkeit zu
schenken; denn Kulturgiiter sind to-
te Gegenstinde, die, im Gegensatz zu
den meisten Menschen, nicht selbst-
tiatig etwas zum eigenen Schutz un-
ternehmen konnen.

Die Massnahmen zur materiellen Si-
cherung unbeweglicher und bewegli-
cher Kulturgliter diirfen nicht allein
gestilitzt auf Kriegserfahrungen aus-
geheckt werden. Das Haager Ab-
kommen verpflichtet denn auch mit
der Bestimmung von Artikel 3 die
Vertragsparteien, schon in Friedens-
zeiten die Sicherung ihres Kulturgu-
tes gegen die voraussehbaren Folgen
eines bewaffneten Konfliktes vorzu-
bereiten. Den Vertragsparteien bleibt
es indessen anheimgestellt, alle
Massnahmen zu treffen, die sie fir
geeignet erachten. So stellt sich die
Frage, welche Sicherungsmassnah-
men im Rahmen des finanziell Trag-
baren geeignet sind, schédigende
Auswirkungen eines bewaffneten
Konfliktes zu verhindern oder doch
wenigstens zu mildern. Hat sich der
fliir den Schutz bestimmter Kultur-
giiter Verantwortliche auf Grund ei-
ner sorgfiltigen Lagebeurteilung zu
einem Entschluss durchgerungen,
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bleibt immer noch die Dringlich-
keitsabstufung der einzelnen Mass-
nahmen vorzunehmen, um zu einem
sinnvollen Arbeitsprogramm zu ge-
langen.

Die Ungewissheit liber das Bild eines
kiinftigen bewaffneten Konfliktes,
die Unvollkommenheit des Kriegs-
volkerrechts und die menschlichen
Unzulédnglichkeiten bringen mit sich,
dass wir nicht mit einem absoluten
Schutz der Kulturgiiter rechnen
konnen. Um so gewissenhafter muss
gepriift werden, fiir welche Schutz-
massnahmen die beschriankt verfug-
baren finanziellen Mittel eingesetzt
werden sollen.

Die neuesten Forschungsergebnisse
auf dem Gebiete der Waffenwirkun-
gen miissen berlicksichtigt werden.
Das gilt in erster Linie fiir die Pro-
jektverfasser von Schutzraumbau-
ten, dann aber auch fiir die Bauher-
ren, die schliesslich die finanziellen
Folgen Kkostspieliger Sicherungs-
massnahmen zu tragen haben.

So liegt es denn in der Natur der Sa-
che, dass technische, personelle, or-
ganisatorische und finanzielle Fra-
gen ineinandergreifen. Wer immer
sich mit der materiellen Sicherung
von Kulturgiitern gegen die Folgen
bewaffneter Konflikte und im Hin-
blick auf Katastrophen zu befassen
hat, tut gut daran, die verschiedenen
Aspekte einer Massnahme metho-
disch zu beriicksichtigen. Ganz abge-
sehen davon, dass die Wirksamkeit
einer Schutzmassnahme in hohem
Masse von einer umsichtigen Pla-
nung abhéngt, lassen sich auf diese
Weise unnétige Kosten vermeiden.
Auf dem Gebiete der materiellen Si-
cherung unbeweglicher und bewegli-
cher Kulturgiliter sind noch viele
technische Fragen nicht hinreichend
abgeklidrt. Oft sind sich die Fachleu-
te der engeren Sachgebiete nicht ei-
nig iiber die geeignetste Losung. Bis-
weilen handelt es sich nur scheinbar
um Meinungsdifferenzen; denn stets

ist zu beriicksichtigen, unter welchen
besondern Umstanden eine Massnah-
me anzuordnen ist. Bei Schutzraum-
bauten konnen zum Beispiel die geo-
logischen Verhiltnisse, die Ueberflu-
tungsgefahr, das Transportrisiko bei
der Verlagerung und dergleichen von
ausschlaggebender Bedeutung sein.
Technische Richtlinien und Empfeh-
lungen flir Schutzmassnahmen sind
deshalb mit aller Vorsicht und mit
den entsprechenden Vorbehalten ab-
zufassen. Bei den Mindestanforde-
rungen, die an Schutzmassnahmen
gestellt werden miissen, sind die To-
leranzgrenzen indessen so weit zu
spannen, dass Sonderfille, in denen
von strengen Normen abgewichen
werden muss, nicht ausgeschlossen
werden.

Es ist nicht Sache des Seminars iiber
Technik und Organisation des Kul-
turgiiterschutzes, technische Richtli-
nien und Empfehlungen oder gar
Mindestanforderungen  auszuarbei-
ten. Dennoch wollen wir diese Ge-
sichtspunkte nicht ausser acht las-
sen, zumal der eine oder andere un-
ter Thnen dazu berufen ist oder sein
wird, bei der Abfassung solcher Tex-
te als Sachbearbeiter oder Berater
mitzuwirken.

Die Mannigfaltigkeit der Obliegen-
heiten und Aufgaben auf dem Gebie-
te des Kulturgiiterschutzes bei be-
waffneten Konflikten und im Hin-
blick auf Katastrophen gestattet es
nicht, sich mit Halbheiten und Im-
provisationen zu begniigen. Unzu-
langlichkeiten bei der personellen
Organisation sind wohl die folgen-
schwersten; denn wo Zustédndigkeit
und Verantwortlichkeit nicht klar
und eindeutig festgelegt sind, ge-
schieht wenig oder nichts. Die kultu-
rellen Angelegenheiten fallen in die
Zustandigkeit der Kantone, und der
Vollzug des Bundesgesetzes tiber den
Schutz der Kulturgiiter bei be-
waffneten Konflikten obliegt grund-
sdtzlich den Kantonen. Diese Beson-

derheit der foderativen Struktur un-
seres Landes darf aber nicht dazu
filhren, dass man allenthalben das
Wort «Kanton» in den Mund nimmt
und dazu trdge die Arme ver-
schriankt. Auch innerhalb der Kanto-
ne missen die Eigentumer oder Ver-
walter von Kulturgiitern die Initiati-
ve zur Vorbereitung und Durchfiih-
rung von Sicherungsmassnahmen er-
greifen. Die Direktoren von Museen
und Bibliotheken, die Staats- und
Gemeindearchivare, die Leiter wis-
senschaftlicher Sammlungen und
wer immer bewegliche Kulturgiiter
betreut, sie alle haben sich um einen
geeigneten Schutzraum oder Ber-
gungsort zu kiimmern. Dariiber hin-
aus haben sie flir das ihnen anver-
traute Kulturgut die spezifischen Si-
cherungsmassnahmen vorzuschlagen
und fiir deren Durchfiihrung die er-
forderlichen Kredite zu erwirken. In
gleicher Weise mussen die Eigentii-
mer oder Verwalter von Baudenk-
malern vorgehen und sich fur geeig-
nete Schutzmassnahmen einsetzen.
An guten Beispielen erfolgreicher
Anstrengungen auf dem Gebiete des
Kulturgiiterschutzes fehlt es nicht.
Meine mahnenden und aufmuntern-
den Worte gelten daher vornehmlich
denen, die sich vorerst ihre Befug-
nisse zum Handeln erk@mpfen miis-
sen oder die bewusst oder unbe-
wusst zur Flucht aus der Verantwor-
tung neigen.

Ich bin uberzeugt davon, dass die
gegenseitige Information und die of-
fene Aussprache unseres Seminars
tiber Technik und Organisation des
Kulturgiiterschutzes auch zu einem
Schulterschluss der fiir die Erhal-
tung des kulturellen Erbes mitver-
antwortlichen Teilnehmer fiihren
wird. Die Gewissheit, sich im Verein
mit Gleichgestellten und Gleichge-
sinnten fir die gute Sache des Kul-
turgliterschutzes einsetzen zu kon-
nen, schafft eine Atmosphiare des
Vertrauens und der Zuversicht.

fixona-Gipsbinden

fixona-Gipsbinden
fixona-Gipsbinden
fixona-Gipsbinden

7X00R

Schnell-Gipsbinden
Schweizer Produkt

Jede Zivilschutzstelle braucht Z/ABN\W -Gipsbinden

sind bei sachgemasser Lagerung tber 10 Jahre lang haltbar ohne Einbusse
ihrer Qualitat.

verfigen uber aussergewohnliche Biege- und Zugfestigkeit.
sind leicht modellierbar und angenehm zu tragen.
erharten schnell und ohne Gipsverlust.

Legen Sie noch heute einen Vorrat an! (10 Jahre haltbar.)

Verbandstoff-Fabrik Zirich AG
Seefeldstrasse 153, 8034 Zirich, Telefon 051 3250 25




	Die völkerrechtlichen und landesrechtlichen Grundlagen des Kulturgüterschutzes : Übersicht über die Obliegenheiten

